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 personal wissen

Sabbaticals und Sozialversicherung

„Ich bin dann mal 
weg.“
Sabbaticals machen eine längere 
Pause vom Job möglich. Was 
Arbeitgeber und Beschäftigte 
vorab vereinbaren sollten und wie 
sich die Auszeit auf die Sozialver-
sicherung auswirkt. 

Aufbau von Wertguthaben 
Bei diesem Modell arbeiten Beschäftigte 
über einen bestimmten Zeitraum – oft ein 
bis fünf Jahre – in Vollzeit, erhalten aber 
ein reduziertes Entgelt. Der darüber lie-
gende Teil des Entgelts wird auf einem 
speziellen Zeitwertkonto, dem Wertgut-
haben, angespart. 

Der Infoservice zu Sozialversicherung und Recht
Für das Personal- und Lohnbüro

AOK NordWest. Die Gesundheitskasse

1 • 2026

Schriftliche Wertguthabenvereinbarung
Eine transparente Vereinbarung schafft 
Vertrauen und Sicherheit für beide Seiten. 
Sie sollte folgende Punkte regeln:
•	 Wofür soll das Wertguthaben ver-

wendet werden?
•	 Wie lange und in welchem Umfang wird 

das Wertguthaben aufgebaut?
•	 Wie lange soll die Auszeit dauern und 

wie hoch ist das monatliche Entgelt 
während der Freizeitphase?

•	 Was passiert bei Kündigung oder Tod 
der oder des Beschäftigten oder bei 
Insolvenz des Unternehmens?

D AT E N  U N D  FA K T E N

Sabbaticals in Deutschland 

 24 %
Knapp ein Viertel der Unternehmen 
in Deutschland bieten ein Sabba-
tical an.  

Große Betriebe mit mehr als 
500 Beschäftigten tun das etwa 
doppelt so häufig wie kleinere 
Betriebe. 

Quelle: Randstad-ifo-Personalleiterbefragung, März 2023.
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Entgelt entrichtet. Es stammt aus dem 
Wertguthaben. Vorteil: Die Sozialversi-
cherungspflicht bleibt während der 
gesamten Auszeit bestehen. Die Beschäf-
tigten sind also weiterhin krankenversi-
chert, erwerben Rentenansprüche und 
erhalten bei einer Arbeitslosigkeit nach 
dem Sabbatical volle Unterstützung. Der 
Arbeitgeber führt die Beiträge weiter ab, 
als ob ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis besteht.

So unterstützt  
die AOK 

Im Video des Online-Seminars erhalten Sie 
weitere Informationen zu Sabbaticals und 
anderen Auszeiten von Beschäftigten.  

	 Hier klicken

Angemessenes Arbeitsentgelt
Während der Freizeitphase darf das 
Arbeitsentgelt nicht unangemessen 
niedrig sein. Eine gesetzliche Definition 
für ein „angemessenes“ Arbeitsentgelt 
gibt es allerdings nicht. Die Spitzenorga-
nisationen der Sozialversicherung 
betrachten während der Freistellungs-
phase ein Entgelt als angemessen, wenn 
es im Monat mindestens 70 Prozent des 
durchschnittlich gezahlten Arbeitsent-
gelts der unmittelbar vorangegangenen 
zwölf Kalendermonate beträgt.

Sozialversicherung in Arbeits- und Frei-
zeitphase
In der Arbeitsphase werden die Sozialver-
sicherungsbeiträge auf Basis des vollen 
Arbeitsentgelts berechnet. In der Freizeit-
phase werden die Sozialversicherungsbei-
träge aus dem ausbezahlten, reduzierten 

D A S  N E U E  A U F  E I N E N  B L I C K

Jahreswechselmagazin „daten & fakten 2026“
Aktuelle Regelungen im Meldeverfahren, Anpassungen bei 
Mini- und Midijobs oder die 2026 geltenden Rechengrößen – 
nur einige der Themen, die im neuen Jahr für Arbeitgeber 
wichtig werden. Das E-Paper „daten & fakten 2026“ stellt 
alles Wissenswerte übersichtlich dar. Weitergehende Infor-
mationen wie beispielsweise Gesetzestexte können direkt 
aus dem Magazin aufgerufen werden:

 		       		         		  	 Hier klicken
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https://www.aok.de/fk/nordwest/medien-und-seminare/seminare/online-seminare-als-video/videomitschnitt-beruf-und-familie/
https://www.aok.de/fk/nordwest/medien-und-seminare/medien/daten-fakten-termine/
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Neues in der Sozialversicherung

Das ändert sich 2026 
Der 1. Januar hat Änderungen in der Sozialversiche  rung 
gebracht. Die wichtigsten Punkte bei Entgelt abrechnung  
und Meldeverfahren für Arbeitgeber.

Beitragssätze

Zusatzbeitragssätze zur Krankenversicherung

Datenaustausch EEL

Ende-Mitteilung bei 
Krankengeld
Seit 1. Januar 2026 entfällt die aktive 
An  frage des Arbeitgebers zur Dauer 
einer Entgeltersatzleistung (EEL) wie 
Krankengeld (Abgabegrund „42“). Der 
Sozialversicherungsträger übermittelt 
den Beginn und das Ende der EEL auto-
matisch (Abgabegrund „62“) an den 
Arbeitgeber.  

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 
liegt seit dem 1. Januar 2026 bei 2,9 Prozent. Die AOK NordWest erhebt einen kassen-
individuellen Zusatzbeitragssatz von 2,99 Prozent. Die Beitragsbemessungsgrenze in 
der gesetzlichen Krankenversicherung liegt bei 69.750 Euro im Jahr. Die Jahresarbeits-
entgeltgrenze (JAEG) steigt 2026 auf 77.400 Euro.  
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Abkommensstaaten 

Entsendungen digital beantragen
Seit 1. Januar 2026 erfolgt das Antrags- und Bescheinigungsverfahren 
für Entsendungen in Staaten mit Sozialversicherungsabkommen (SVA) 
digital. Arbeitgeber stellen den Antrag über ihr Entgeltabrechnungs-
programm oder das SV-Meldeportal bei der Krankenkasse der  
oder des Beschäftigten. Diese prüft, ob deutsches Sozialversiche-
rungsrecht weiter gilt, und stellt die SVA-Bescheinigung aus.  
Zahlt der Arbeitgeber keine RV-Beiträge, ist der Antrag bei  
der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Aus- 
land (DVKA) oder der Deutschen Rentenversicherung (DRV)  
zu stellen – je nach Abkommensstaat.  

Mindestlohnerhöhung

Neue Grenzen für 
Mini- und Midijobs

Durch die Erhöhung des Mindest lohns auf 
13,90 Euro steigt die Geringfügigkeits-
grenze auf 603 Euro. Arbeitgeber prüfen 
jetzt, ob ihre geringfügig entlohnten 
Beschäftigten diese Grenze 2026 über-
schreiten. Für diese Prognose ziehen sie 
das regelmäßige Arbeitsentgelt sowie mit 
hinreichender Sicherheit erwartbare Ein-
malzahlungen heran. Bei einem regelmä-
ßigen Arbeitsentgelt von 603,01 Euro bis 
2.000 Euro liegt eine Beschäftigung im 
Übergangsbereich vor (Midijob).  

im Monat beträgt 2026 
die Grenze für Minijobs.603 €
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Künstlersozialkasse

Abgabesatz  
gesenkt
Für das Jahr 2026 beträgt die Künstler-
sozial abgabe 4,9 Prozent. Dies entspricht 
einer Senkung um 0,1 Prozent gegenüber 
dem Satz für 2025 (5,0 Prozent). Möglich 
wird das, weil sich die wirtschaftliche Si-
tuation in der Kunst- und Kulturbranche 
besser entwickelt hat, als prognostiziert 
wurde.  

So unterstützt  
die AOK 

Bei „Trends & Tipps 2026“ finden Sie diese 
und weitere Neuerungen im Detail:   

	 Hier klicken

Pflegeversicherung

So läuft das digitale 
Verfahren
Seit 1. Juli 2025 melden Arbeitgeber Be-
ginn und Ende einer pflegeversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung über ihr Ent-
geltabrechnungsprogramm oder das 
SV-Meldeportal an die Deutsche Renten-
versicherung. Dadurch erhalten sie auto-
matisch Angaben zu Elterneigenschaft 
und Kinderanzahl, die den Pflegeversiche-
rungsbeitrag beeinflussen. Die Daten 
stammen vom Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt). Die Zuordnung erfolgt über 
die steuerliche Identifikationsnummer 
(IdNr). In manchen Fällen weichen die An-
gaben von der tatsächlichen Situation der 
Beschäftigten ab. Das kommt bei steuer-
lich nicht erfassten Kindern vor, etwa bei 
im Ausland lebenden Kindern oder Stief-
kindern. Dann fordert der Arbeitgeber 
Nachweise von seinen Beschäftigten ein. 
Diese berücksichtigt er bei den Pflegever-
sicherungsbeiträgen und nimmt sie zu 
den Entgeltunterlagen.

Kurzfristige Beschäftigungen

Längere Zeitgrenzen in 
der Landwirtschaft
Zum 1. Januar 2026 wurden die 
Zeitgrenzen für kurzfristige  
Beschäftigungen in der Land-
wirtschaft erhöht. Damit 
können Saisonkräfte 
90 Tage oder  
15 Wochen statt 
bisher 70 Tage oder drei 
Monate im Kalenderjahr  
sozialversicherungsfrei  
beschäftigt werden. Die 
neuen Zeitgrenzen gelten 
nicht für die Gastronomie 
oder andere Branchen.

https://www.aok.de/fk/nordwest/jahreswechsel/


Zurück zum Inhalt

P E R S O N A L  W I S S E N  1  •  2 0 2 6

So unterstützt  
die AOK 

Weitere Informationen im Themenspezial 
„Trends & Tipps 2026“ auf dem 
Arbeitgeber portal der AOK unter:    

	 Hier klicken

Meldung und Zahlung bis 31. März 2026

Ausgleichsabgabe 
Schwerbehinderte
Bis 31. März 2026 melden Arbeit- 
geber die Zahl der im Jahr 2025 
beschäftigten Menschen mit 
Schwerbehinderung. Wer die ge- 
setzliche Quote nicht erreicht, 
entrichtet bis zum gleichen 
Termin eine Ausgleichsabgabe. 

Wie viele Menschen mit Schwerbehinde-
rung ein Unternehmen einstellen muss 
(„Pflichtarbeitsplatz“), hängt von seiner 
Größe ab und ist im Neunten Sozialge-
setzbuch geregelt. So muss ein Betrieb 
mit 20 bis unter 40 Arbeitsplätzen einen 
schwerbehinderten Menschen beschäf-
tigen. Bei Betrieben mit 40 bis unter 
60 Arbeitsplätzen sind es zwei. Bei  
größeren Betrieben müssen mindestens 
5 Prozent der Beschäftigten schwerbehin-
derte Menschen sein.

Hatten Betriebe ab 60 Arbeitsplätzen 
2025 weniger als 5 Prozent an schwerbe-
hinderten Menschen beschäftigt, beträgt 
die Abgabe bei einer Beschäftigungs-
quote im Jahresdurchschnitt von
•	 3 bis unter 5 Prozent: 155 Euro
•	 2 bis unter 3 Prozent: 275 Euro
•	 über 0 bis unter 2 Prozent: 405 Euro
•	 0 Prozent: 815 Euro

der Betriebe mit mindestens 
20 Arbeitsplätzen haben 2023 
die für sie vorgeschriebene 
Quote erfüllt. 35 Prozent 
haben sie teilweise erfüllt und 
26 Prozent haben keine 
schwerbehinderten Menschen 
beschäftigt. 

39 %

Die Abgabe fällt für jeden Monat an, in 
dem die Vorgabe nicht erfüllt wurde. 

Bei kleineren Betrieben gelten statt 
der Quoten absolute Beträge pro unbe-
setztem Pflichtarbeitsplatz. Unter 
20 Arbeitsplätzen entfällt die Abgabe,  
es ist nur eine verkürzte Meldung 
erforderlich.

Die Meldung bis 31. März 2026 erfolgt 
online hier oder mit Vordrucken der 
Agentur für Arbeit.   

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2025.

https://www.aok.de/fk/nordwest/jahreswechsel/sv-beitraege-2026/
https://www.iw-elan.de/
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Studium in Polen, Praktikum in Deutschland

Sie fragen, unsere Exper- 
tinnen und Experten antworten 
innerhalb von 24 Stunden.

 	 Hier klicken

S I E  F R A G E N ,  E X P E R T I N N E N  U N D  E X P E R T E N  A N T W O R T E N

Ein in Polen eingeschriebener Medizinstudent möchte unentgeltlich ein 
dreimonatiges Pflichtpraktikum in unserem Betrieb absolvieren. Wir 
möchten ihm freiwillig ein Entgelt zahlen. Wie rechnen wir das ab?

Aufgrund der EU-Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit gelten für Personen im Prak-
tikum, die an einer ausländischen 
(Fach-)Hochschule eingeschrieben sind, 
auch die deutschen Rechtsvorschriften. 
Handelt es sich um ein in der Studien- 
oder Prüfungsordnung vorgeschriebenes 
Zwischenpraktikum, besteht in allen 
SV-Zweigen Versicherungsfreiheit. 
Dauer, Entgelt oder Arbeitszeit spielen 
keine Rolle. 

Entscheidend ist, dass der Student wei-
terhin immatrikuliert ist. Bei Entgelt-
zahlung besteht nur Unfallversiche-
rungspflicht. „190“ lautet der Personen- 
gruppenschlüssel, „0000“ der Beitrags-
gruppenschlüssel. Beiträge zur U1 und 
U2 sowie Insolvenzgeldumlage sind zu 
zahlen.
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https://www.aok.de/fk/nordwest/tools/weitere-inhalte/expertenforum/

